
 

 

Schutzkonzept gültig ab 20.12.2021 

 

Bei Proben mit instrumentalem Spiel auf Blasinstrumenten: Wo die Maskentragpflicht 

nicht möglich ist, wie beim Spielen eines Blasinstruments, gilt zur Impf- und 

Genesungszertifikatspflicht (2G) das 2G+ → In den letzten vier Monaten 

geimpft/genesen oder geimpft/genesen mit negativem Test. 
Personen, die Blasinstrumente spielen, dürfen die Schutzmaske vorübergehend 

ablegen. Stattdessen halten sie den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern für die 

gesamte Dauer der Probe strikte ein. Es gilt hier die  erwähnte 2G+ Regel. 
Alle Mitwirkenden waschen sich vor der Probe gründlich die Hände und desinfizieren 

diese. Es wird darauf geachtet, nur die persönlichen Gegenstände zu berühren und 

die Hände nicht an Mund und Nase zu führen. Bläserinnen und Bläser müssen ihre 

Instrumente zudem in einen eigens dafür vorgesehenen Eimer oder auf 

Zeitungpapier entleeren, welches anschliessend in einen geschlossenen Abfalleimer 

entsorgt wird. 

Unterrichts- und Proberäume 
 Alle Unterrichts-, Kurs-, und Veranstaltungsräume müssen vor und 
nach jedem Anlass und in den Pausen ausgiebig durchgelüftet werden, 
wenn möglich durch Öffnen der Fenster und Türen. Räume ohne öffbare Fenster 

müssen über eine kontrollierte Lüftung verfügen. In ungelüfteten Räumen dürfen 

keinerlei Aktivitäten stattfinden. 
Ist die Bläsergruppe in anderen Gebäuden oder anderen Lokalitäten zu Gast, gelten 

die Bestimmungen der betreffenden Lokalität, sofern die benutzten Räume nicht 

ausschliesslich der Bläsergruppe zur Verfügung stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


